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CyLaw-Report XXXIII: 

Strafbarkeit von ĂAbo-Fallenñ- Betreibern am Beispiel der 

Ăkostenpflichtigenñ Vermittlung des Zugriffs auf eigentlich 

kostenlose Software (Freeware)?  
 

Beschluss des Landgerichts Frankfurt vom 05.03.2009 - Az.: 5/27 Kls 3330 Js 

212484/07 KLs - 12/08 -1; Urteil des Amtsgerichts Wiesbaden vom 04.08.2008 ï 

Az.: 93 C 619/082 und Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17.07.2003, 

Az.: I ZR 259/00 (2/2010)3 

 

 

Die CyLaw-Reports I-XIX wurden im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung geförderten Projekts (SICARI (2003 ï 2007)) erstellt. Mit CyLaw-Report XX folgende wird die-

ses Online-Legal-Casebook vom Fachgebiet Öffentliches Recht an der Technischen Universität Dar-

mstadt (Prof. Dr. Viola Schmid, LL.M. (Harvard)) fortgeführt. Die CyLaw-Reports sind keine ĂLiving 

Documentsñ, die stªndig aktualisiert werden. Zitierungen kºnnen deswegen veraltet sein. Die Recht-

fertigung für diese klassische Perspektive ist, dass den in den CyLaw-Reports präsentierten Entschei-

dungen der Gerichte nur die jeweils geltende Rechtslage zu Grunde gelegt werden konnte. Der Auf-

gabe der Aktualisierung stellt sich der Lehrstuhl in der integrierten Veranstaltung ĂRecht der Informati-

onsgesellschaftñ. Hier wird das Methodenwissen von Studierenden der Technikwissenschaft so gefºr-

dert, dass sie in Übungen an der notwendigen Aktualisierung selbst mitwirken können. 

Die Besonderheit dieses CyLaw-Reports ist, dass er in Ko-Autorschaft mit der wissenschaftlichen 

Hilfskraft des Fachgebiets Öffentliches Recht an der Technischen Universität Darmstadt, Herrn 

Rechtsreferendar Stefan Ilie, erstellt wurde. Herr Ilie ist Autor der Teile 2 B-G, Teil 3 und Teile 4-5. 

Hervorzuheben ist, dass das Hauptinteresse des Fachgebiets bei diesem CyLaw-Report nicht der 

wissenschaftlichen Klärung der aufgeworfenen Rechtsfragen insbesondere im Urheber-, Marken-, 

Kennzeichen- und Zivilrecht gilt, sondern vielmehr eine grundlagenforschungsorientierte Darstellung 

der aufgeworfenen Fragen angestrebt wird.  

 

                                                
1
 Nicht rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen den Nichteröffnungsbeschluss ein-

gelegt hat (siehe allein: http://www.kanzlei-hoenig.info/abofallen-sind-kein-betrug oder 

http://www.kanzlei-richter.com/ internet-abofallen/lg-frankfurt-anklage-gegen-abofallenbetreiber-nicht-

zugelassen.html [24.03.2010]; der Nichteröffnungsbeschluss ist ebenso zu finden unter: LG Frankfurt 

MMR 2009, 421 ff. 
2
 Ebenfalls nicht rechtskräftig. 

3
 http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid= 

68740985b652f0b28706480af31de377&nr=27035&pos=0&anz=1 (23.02.2010). 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=%2068740985b652f0b28706480af31de377&nr=27035&pos=0&anz=1
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Dieser CyLaw-Report beschäftigt sich mit der (umstrittenen) Strafbarkeit von Inter-

netseitenbetreibern, die Ăkostenpflichtigñ den Zugriff auf Freeware (kostenlos down-

loadbare Software) vermitteln. Typisch ist, dass die Anbieter dieser Vermittlungs-

dienste ein Entgelt unter der Begr¿ndung eines ĂAbonnementsñ verlangen. Weil die 

Software auf den Seiten der Hersteller kostenlos downloadbar, mit der Verlinkung der 

Internetseitenbetreiber aber Ăkostenpflichtigñ wird, hat sich der Begriff 

ĂAbofallenbetreiberñ eingeb¿rgert. Das ĂPechñ des in die Abofalle Tappenden ist also, 

dass er die Herstellerseite nicht als Erstes gefunden und aufgesucht hat. Typisch ist, 

dass ï wer auf die Seiten der ĂAbofallenbetreiberñ gelangt ï sich vor dem Download 

der Software registrieren muss. Die Verbraucher, die sich registriert haben und dann 

mittels Verlinkung den eigentlich beim Hersteller/Anbieter kostenlosen Download in 

Anspruch nehmen, werden mit Rechnungen und (rechtsanwaltlichen) Mahnungen 

überzogen. Darauf hinzuweisen ist, dass die Seite der ĂAbofallenbetreiberñ bisweilen 

nur versteckt einen Hinweis enthält, dass es sich um eine Ăkostenpflichtigeñ Vermitt-

lung (Abonnement) einer Downloadoption handelt. Nach Ansicht des 

ĂAbofallenbetreibersñ besteht seine Leistung in der Vermittlung des Kontakts zur Sei-

te des Herstellers ï und unterstützt wird diese Auffassung durch Google-Adword-

Links4: Gerade über Google Adwords werden Verbraucher auf solche 

ĂAbofallenhomepagesñ geleitet. Nach Ansicht von Herstellern/Anbietern von kosten-

loser Software handelt es sich bei der ĂVermittlungsleistungñ der ĂAbofallenbetreiberñ 

um wettbewerbswidrige Ausnutzung ihrer Marktchancen sowie strafbare (wirtschaftli-

che) ĂVerwertungñ ihrer Software 

ĂAbofallenñ beschªftigen nicht nur die Staatsanwaltschaften und Gerichte, sondern 

auch die Medien.5 Die aktuelle Brisanz dieses Themas zeigt die große Zahl der 

Strafanzeigen gegen die Betreiber und der Beschwerden bei den Verbraucherzentra-

len. Allein eine Sucheingabe bei Google mit dem Begriff ĂAbo-Falleñ f¿hrt zu 654.000 

Ergebnissen.6 Auch besteht das Bestreben der Staatsanwaltschaften die Frage 

obergerichtlich klären zu lassen.7 

                                                
4
 Der Suchmaschinenbetreiber Google bietet die Möglichkeit, gegen Entgelt so genannte AdWord-

Werbung zu betreiben. Der Werbekunde vergibt Schlüsselworte. Verwendet ein Suchmaschinen-

Nutzer einen dieser Begriffe, wird die Werbung in einem mit der ¦berschrift ĂWerbungñ gekenn-

zeichneten Bereich rechts neben der allgemeinen Trefferliste eingeblendet. 
5
 Zu beiden Begriffen siehe allein: http://www.ard.de/ratgeber/multimedia/computer-internet/abofallen-

internet/-/id=274506/nid=274506/did=751822/1hbjgth/index.html (09.12.09). 
6
 http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=Abofalle&meta=&aq=f&oq= (09.12.2009). 

7
 Hierzu wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde (§ 210 Abs. 2 StPO i.Vm. § 311 ff. StPO) gegen den 

o.g. Nichteröffnungsbeschluss des LG Frankfurts eingelegt, welcher durch das OLG Frankfurt (§ 1 

StPO i.V.m. § 121 Abs. 1 Nr. 2 GVG) zu entscheiden sein wird (Quelle: http://www.kanzlei-

hoenig.info/abofallen-sind-kein-betrug, http://www.kanzlei-richter.com/internet-abofallen/lg-frankfurt-

anklage-gegen-abofallenbetreiber-nicht-zugelassen.html [25.02.2010]. Die Staatsanwaltschaft hat bei 

ungeklärten Rechtsfragen wie hier die Pflicht, die Strafbarkeit eines bestimmten Verhaltens gerichtlich 

klären zu lassen. Ein solcher Verfolgungs- und Anklagezwang folgt aus dem Legalitätsprinzip (§ 152 

Abs. 2 StPO). Vgl. hierzu allein Meyer-Goßner § 152 Rn. 2. 

http://www.ard.de/ratgeber/multimedia/computer-internet/abofallen-internet/-/id=274506/nid=274506/did=751822/1hbjgth/index.html
http://www.ard.de/ratgeber/multimedia/computer-internet/abofallen-internet/-/id=274506/nid=274506/did=751822/1hbjgth/index.html
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=Abofalle&meta=&aq=f&oq
http://www.kanzlei-hoenig.info/abofallen-sind-kein-betrug
http://www.kanzlei-hoenig.info/abofallen-sind-kein-betrug
http://www.kanzlei-richter.com/internet-abofallen/lg-frankfurt-anklage-gegen-abofallenbetreiber-nicht-zugelassen.html
http://www.kanzlei-richter.com/internet-abofallen/lg-frankfurt-anklage-gegen-abofallenbetreiber-nicht-zugelassen.html
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Dieses ĂGeschªftsmodellñ ï die (versteckt) Ăkostenpflichtigeñ Vermittlung des Zu-

gangs zu Freeware ï ist ein Massengeschäft, weil eben doch einige abgemahnte 

Verbraucher f¿r den ĂVermittlungsdienstñ zu einer auf einer anderen Homepage kos-

tenlos angebotenen Software zahlen. Intimidationsstrategien wie Anwaltsschreiben 

und Drohungen mit einem Schufa-Eintrag motivieren zur Zahlung. Wobei es auszu-

reichen scheint, dass Ănurñ eine geringe Zahl der betroffenen ĂAbonnentenñ die Jah-

resgebühr für die Nutzung der Internetseiten zahlt. Die Abofallenbetreiber machen 

sich die Vorteile des Internets zunutze, indem sie mit vergleichsweise geringen Kos-

ten für die Erstellung und den Betrieb der Internetseiten eine sehr große Zahl von 

Nutzer erreichen. Ferner bieten sie Software an, die von den meisten PC-Nutzern 

nachgefragt wird und z.T. zum Öffnen bestimmter Dateien ï etwa Adobe Reader für 

pdf.-Dateien ï benötigt wird. Hinzu kommt, dass diese Software zumeist tatsächlich 

als Freeware auf den Herstellerseiten angeboten wird, so dass viele Nutzer davon 

ausgehen, dass sie stets kostenfrei angeboten wird. Hervorzuheben ist, dass die 

Software, die zum Download angeboten wird, nicht auf den Seiten des 

ĂAbofallenbetreibersñ gehostet wird, sondern der Download durch Verlinkung mit der 

Homepage des Softewareanbieters (und/oder Herstellers) erfolgt. Die Hersteller der 

Freeware selbst sind zum Teil sogar dazu übergegangen, auf ihren eigenen Home-

pages Warnhinweise vor ĂAbofallenñ aufzustellen.8 Grundsätzlich stellt sich die Fra-

ge, ob die Verbraucher in ihrem zivilrechtlichen Kampf gegen (anwaltliche) Mahnun-

gen und Mahnbescheide allein gelassen werden sollen, oder sich die Strafverfol-

gungsbehºrden um den Schutz Ăleichtfertiger Klicker und Downloaderñ im Cyber-

space kümmern sollen. Aus strafrechtlicher Sicht stellt sich die Frage nach der 

Reichweite des Betrugstatbestands (§ 263 StGB).  

 

§ 263 Abs. 1 StGB Betrug 

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder 
durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

FEX: Strafprozessuale Grundlagen 

 

Die Staatsanwaltschaft hat von Amts wegen die Verpflichtung ein Ermittlungsverfahren zu 

eröffnen, wenn sie Kenntnis von einer Straftat erlangt hat. Sofern der Verdacht eine Verurtei-

lung des Beschuldigten überwiegend wahrscheinlich macht (sog. hinreichender Tatverdacht), 

muss sie auch Anklage erheben (Legalitätsprinzip, §§ 152 Abs. 2, 203 StPO). 

 

§ 152 StPO 

(1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staatsanwaltschaft berufen. 

(2) Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren 

Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen 

                                                
8
 Siehe allein: http://de.openoffice.org/abgezockt/ (25.02.2010). 

http://de.openoffice.org/abgezockt/


 

 

 

 

 

 
 
Prof. Dr. Viola Schmid, LL.M. (Harvard) | schmid@jus.tu-darmstadt.de | - 4 -  

 

§ 203 StPO 

Das Gericht beschließt die Eröffnung des Hauptverfahrens, wenn nach den Ergebnissen des vorbe-

reitenden Verfahrens der Angeschuldigte einer Straftat hinreichend verdächtig erscheint. 

 

Auf die Anklage der Staatsanwaltschaft hin, entscheidet das Gericht, ob es die Hauptver-

handlung eröffnet. Das Gericht beschließt die Eröffnung des Hauptverfahrens nur dann, 

wenn nach dem Ergebnis des vorbereitenden Verfahrens der Angeschuldigte einer Straftat 

hinreichend verdächtig erscheint, d. h. eine spätere Verurteilung wahrscheinlich zu erwarten 

ist (§ 203 StPO). Dies hat das LG Frankfurt vorliegend verneint und die Hauptverhand-

lung nicht eröffnet (Nichteröffnungsbeschluss). Diese Entscheidung kann von der dadurch 

beschwerten Staatsanwaltschaft im Wege der Nichteröffnungsbeschwerde angegriffen wer-

den (§ 210 Abs. 2 i.V.m. § 311 StPO). 

 

§ 210 Abs. 2 StPO 

(2) Gegen den Beschluß, durch den die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt oder abweichend 

von dem Antrag der Staatsanwaltschaft die Verweisung an ein Gericht niederer Ordnung ausge-

sprochen worden ist, steht der Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde zu. 

 

§ 311 StPO 

(1) Für die Fälle der sofortigen Beschwerde gelten die nachfolgenden besonderen Vorschriften. 

(2) Die Beschwerde ist binnen einer Woche einzulegen; die Frist beginnt mit der Bekanntmachung 

(§ 35) der Entscheidung. 

(3) Das Gericht ist zu einer Abänderung seiner durch Beschwerde angefochtenen Entscheidung 

nicht befugt. Es hilft jedoch der Beschwerde ab, wenn es zum Nachteil des Beschwerdeführers Tat-

sachen oder Beweisergebnisse verwertet hat, zu denen dieser noch nicht gehört worden ist, und es 

auf Grund des nachträglichen Vorbringens die Beschwerde für begründet erachtet. 

 

Diese Nichteröffnungsbeschwerde hat ebenso wie grundsätzlich alle Beschwerden einen 

sog. Suspensiveffekt, d.h. die Entscheidung ist nicht rechtskräftig und einen Devolutiveffekt. 

Das bedeutet die Zuständigkeit eines höherrangigen Gerichts wird für die Entscheidung über 

die Beschwerde eröffnet (hier: § 1 StPO i.V.m. § 121 Abs. 1 Nr. 2 GVG). 

 

§ 1 StPO 

Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte wird durch das Gesetz über die Gerichtsverfassung be-

stimmt. 

 

§ 121 Abs. 1 Nr. 2 GVG 

(1) Die Oberlandesgerichte sind in Strafsachen ferner zuständig für die Verhandlung und Entschei-

dung über die Rechtsmittel:  

2.der Beschwerde gegen strafrichterliche Entscheidungen, soweit nicht die Zuständigkeit der Straf-

kammern oder des Bundesgerichtshofes begründet ist; 

 

Hier ist das OLG Frankfurt als Beschwerdegericht in Zukunft daher berufen, über die Nicht-

eröffnungsbeschwerde zu entscheiden.9 Sollte es in der Sache keine hinreichende Verurtei-

lungswahrscheinlichkeit erblicken, weist es die Beschwerde zurück. Ansonsten gibt es der 

Beschwerde statt und eröffnet das Hauptverfahren vor dem LG Frankfurt (§ 210 Abs. 3 

StPO). 

                                                
9
 Meyer-Goßner § 121 GVG Rn. 3. 
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§ 210 Abs. 3 StPO 

(3) Gibt das Beschwerdegericht der Beschwerde statt, so kann es zugleich bestimmen, daß die 

Hauptverhandlung vor einer anderen Kammer des Gerichts, das den Beschluß nach Absatz 2 erlas-

sen hat, oder vor einem zu demselben Land gehörenden benachbarten Gericht gleicher Ordnung 

stattzufinden hat. In Verfahren, in denen ein Oberlandesgericht im ersten Rechtszug entschieden 

hat, kann der Bundesgerichtshof bestimmen, daß die Hauptverhandlung vor einem anderen Senat 

dieses Gerichts stattzufinden hat. 

 

Das OLG Frankfurt wird zu prüfen haben, inwieweit es der sofortigen Beschwerde (vom 11. 

und 16.3.2009) der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen den Nichteröffnungsbe-

schluss des Landgerichts Frankfurt (vom 5.3.2009) stattgibt. Inzwischen hat das Amtsgericht 

Marburg (Urt. v. 8.2.2010 Az. 91 C 981/09 (81) ï das völlig anderer Ansicht als das LG 

Frankfurt ist - entschieden, dass nicht nur der Betrug durch den ĂAbofallenbetreiberñ  zu be-

jahen ist,  

 

"Die kurze Produktbeschreibung kostenloser Software und eine redaktionelle Bewertung, 
die weit überwiegend positiv ist, kann nicht als adäquate Gegenleistung für den 
Abonnementpreis angesehen werden. So ist es vergleichsweise auch kein Mehrwert, wenn 
ein Autoverkäufer einem Kunden erzählt, er könne mit einem Pkw auch auf Straßen fah-
ren." 

 

sondern auch10 der Rechtsanwalt der ĂAbofallenbetreiberñ f¿r die auÇergerichtlichen An-

waltskosten der ĂAbofallenopferñ entschªdigungspflichtig ist (weil der Anwalt als Organ der 

Rechtspflege bei der Geltendmachung der Aboñforderungenñ Beihilfe zum Betrug des 

Abofallenbetreibers leiste).  

Darüber hinaus sah sich auch der Gesetzgeber zum Tätig werden veranlasst, der am 

26.03.2009 das ĂGesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung 

des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformenñ beschlossen hat und den Opfern 

von Abofallen ein ĂWiderrufsrechtñ bestªtigt hat. 

  

                                                
10

 Zur Entschªdigungspflicht des ĂAbofallenbetreibersñ f¿r die Anwaltskosten des ĂAbofallenopfersñ 

siehe LG Mannheim, Urt.v. 14.1.2010, Az. 10 S 53/09. 
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Teil 1: Sachverhalt 

Der Internetnutzer B hatte bei Google nach ĂMicrosoft Word Viewer Freeware kostenlosñ ge-

sucht. B gelangt über Google-AdWords-Link auf eine Seite des A. A betreibt als verantwortli-

cher Geschäftsführer diverser Firmen im Internet verschiedene kostenpflichtige Websites. 

 

FÖR: Praxisbeispiel für eine Google-AdWord-Werbung eines ĂAbofallenbetreibersñ11: 

Hier wurde nach dem Standardprogramm Adobe Reader gesucht und explizit in der Such-

maske der Suchmaschine Ăkostenlos downloadenñ eingegeben. Das Programm ist Free-

ware von Adobe und wird auf unzähligen Homepages ï u.a. auch auf der Homepage von 

Adobe ï angeboten.  

 

 
Quelle: 

http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=adobe+reader+kostenlos+downloaden&meta=&

aq=0&oq=adobe+reader+kostenlos+&fp=62877c11c6a08939 (23.02.2010) 

 

Alle Seiten des A weisen ein nahezu identisches Layout auf. Auf der Internetseite des A gab 

es o.g. Software scheinbar als Freeware zum Download. Sie wurde auch mittels eines 

Screenshots illustriert. ¦ber dem Screenshot stand die Bezeichnung: ĂMicrosoft Word Viewer 

                                                
11

 Auf Seite 11 folgt ein Screenshot der entsprechenden Anmeldeseite des Betreibers mit den Ăver-

stecktenñ Angaben zur Kostenpflichtigkeit des Angebots. 

http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=adobe+reader+kostenlos+downloaden&meta=&aq=0&oq=adobe+reader+kostenlos+&fp=62877c11c6a08939
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=adobe+reader+kostenlos+downloaden&meta=&aq=0&oq=adobe+reader+kostenlos+&fp=62877c11c6a08939
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10ñ sowie daneben der Download-Link. Dieser war bezeichnet als ĂHersteller-Linkñ. Ein Klick 

hierauf führte zu einer Anmeldeseite, die in den ersten zwei Zeilen folgenden Text enthielt: 

ĂBitte f¿llen Sie alle Felder vollstªndig aus. Nach der Anmeldung steht Ihnen ĂMicrosoft Word 

Viewer 10ñ zum Download zur Verf¿gung. Die Felder erforderten die Angabe persönlicher 

Daten wie Name, Anschrift etc.. Dass B  mit seiner Anmeldung gleichzeitig ein kostenpflichti-

ges Abonnement abschloss, war erst nach genauerer Betrachtung der Seite erkennbar, da 

diese Informationen durch die grafische Aufmachung unstreitig in den Hintergrund traten. Die 

Kostenpflichtigkeit war nur im unteren Bereich der Seite in einem klein gedruckten Text so-

wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) geregelt. 

 

§ 305 Abs. 1 BGB Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag. 

(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Ver-
tragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss 
eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil 
des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie 
haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragspartei-
en im Einzelnen ausgehandelt sind. 

 

Nach diesen nicht auffällig zur Kenntnis zu nehmenden Texten wurde ein ĂAbonnementñ  mit 

einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten zu 96,00 EUR geschlossen. Der Betrag sei im Voraus 

fällig. Über diesem am Ende der Seite befindlichen Kostenhinweis befand sich der Anmelde-

button und ein Hinweis, dass zunächst ein Häkchen neben dem Feld: ĂIch akzeptiere die 

AGBs und verzichte auf mein Widerrufsrechtñ gesetzt werden müsse, um mit dem Anmelde-

vorgang zu beginnen. Zudem fand sich neben dem Anmeldebutton ein Sternchen, welches 

sich auf den unten befindlichen Kostenhinweis bezog. B hatte seine Daten eingegeben und 

sich nach Erhalt der Anmeldedaten per E-Mail (nach erfolgter Registrierung) auch auf der 

Seite eingeloggt (Anmeldung). Sodann hatte er das gewünschte Programm mittels der an-

gebotenen Verlinkung zur Herstellerseite runtergeladen. Kurze Zeit später erhielt er eine 

Rechnung, wonach er für einen 12-Monatszugang für die Internetseite des ĂAbofallenbetrei-

bersñ 96,00 EUR zahlen solle. B ist überrascht und erstattet Anzeige bei der zuständigen 

Staatsanwaltschaft. Diese beantragt sodann nach Prüfung des Sachverhalts Eröffnung des 

Hauptverfahrens unter Zulassung der Anklage. Die Staatsanwaltschaft argumentiert wie 

folgt: 

Das Layout lasse durch seine Gestaltung die Kostenpflichtigkeit der jeweiligen Website so-

wie die Tatsache, dass eine Nutzung den Abschluss eines zwölfmonatigen Abonnements vo-

raussetzt, in den Hintergrund treten. Direkt über diesen beiden Feldern befinde sich der ei-

gentliche Anmeldebutton. Mit diesem ĂButtonñ - so der Vorwurf der Anklageschrift - ende der 

für den durchschnittlichen Internetnutzer - bei einer den Umständen angemessenen Betrach-

tung - auf dem Bildschirm erkennbare Teil der Website. In einigem Abstand unter dem ĂAn-

meldebuttonñ befindet sich noch ein kleingedruckter, sechszeiliger Text, der auf die Kosten 

hinweist. Dadurch erweckte A bei den Nutzern den unzutreffenden Eindruck, der zugehörige 

Text enthalte Hinweise zum Ausfüllen der nachfolgenden Felder, ggf. Hinweise datenschutz-

rechtlicher Art. Der vorweg gefassten Absicht des A entsprechend, verleitete er damit selbst 

diejenigen Nutzer, die überhaupt bis zum Hinweistext vorgedrungen seien, dazu, das Lesen 

des Texts abzubrechen. A hätte die Websites bewusst so gestaltet, dass die Kostenpflichtig-

keit der Seite und der Vertragsschluss weder offensichtlich noch deutlich erkennbar seien. 



 

 

 

 

 

 
 
Prof. Dr. Viola Schmid, LL.M. (Harvard) | schmid@jus.tu-darmstadt.de | - 10 -  

 

Hierbei hätte er sich vor allem zunutze gemacht, dass die auf den einzelnen Seiten an-

gebotenen Leistungen im Internet für gewöhnlich kostenlos in Anspruch genommen 

werden könnten. Dies habe dazu geführt, dass die jeweiligen Nutzer sich weder der Tatsa-

che bewusst gewesen seien, dass sie ein kostenpflichtiges Angebot genutzt hätten, noch 

des Umstands, dass sie womöglich eine vertragliche Verbindung von einiger Dauer einge-

gangen seien. Diesem Tatplan gemäß hätte B und unzählige weitere Geschädigte auf Grund 

der Gestaltung der Website die versteckte Kostenpflicht nicht wahrgenommen, hätten sich 

deshalb auf den Seiten angemeldet und auf diese Weise weder bewusst noch willentlich ei-

nen Vertrag über ein zwölfmonatiges Abonnement geschlossen. Tatsächlich hätten die je-

weiligen Geschädigten erst Kenntnis von der Kostenpflichtigkeit der angebotenen Vermitt-

lungsleistung und dem Abonnement erhalten, als sie die Rechnungen und Mahnungen des A 

erhalten hatten. Sodann wurden die entsprechenden Beträge z.T. gezahlt. Zudem habe A 

die Dateien von den Herstellern unter Verstoß gegen dessen Lizenzbedingungen angeboten. 

Die Staatsanwaltschaft beantragt die Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betruges (§§ 263 

Abs. 1, 3 Nr. 1 StGB), gewerbsmäßig unerlaubten Verwendens urheberrechtlich geschützter 

Werke (§§ 106, 108a UrhG), strafbarer gewerbsmäßiger Kennzeichenverletzung (§§ 143 

Abs. 1, 2 MarkenG) sowie unerlaubter gewerbsmäßiger Nutzung von Geschmacksmustern 

(§§ 51 Abs. 1, 2 GeschmMG). 

A12 weist alle Vorwürfe von sich und erläutert, wie Nutzer den Vertrag abschließen würden. 

Dies geschehe über die Startseite www.AdressederSeite.de und von dort aus komme man 

auf die Anmeldeseite, auf der der Kostenhinweis und der Widerrufsverzicht erkennbar seien. 

Das Entgelt sei daher ebenso wirksam vereinbart worden wie der Verzicht auf das Widerrufs-

recht. Zudem stelle er erkennbar nur eine Verlinkung zu einer fremden Downloadmöglichkeit 

her. Diese sei explizit als eine solche des Herstellers bezeichnet. A ist daher der Auffassung, 

sein Verhalten sei nicht strafbar. 

 

FÖR-Praxis: Wie erkennt man sog. ĂAbo-Fallenñ? 

Auf den ersten Blick erscheint das Angebot kostenlos und unverbindlich ï zumindest fehlt ein 

auffälliger Kostenhinweis. Obwohl sich der Nutzer ï unter Eingabe persönlicher Daten wie 

Namen, Anschrift usw. - registrieren muss, ist eine Angabe zu einer Zahlungsweise nicht 

vorgesehen. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen, unter dem Anmeldebutton, inmitten 

oder am Ende eines klein Ăgedrucktenñ Textes befinden sich dann die Kostenhinweise. Wei-

tere typische Mittel, um die Aufmerksamkeit unbedarfter Nutzer auf die Seite zu leiten, sind: 

1. Das ĂGratisgeschenkñ 

Es wird der Eindruck erweckt, es gäbe ein Geschenk oder eine bestimmte Gratisleistung. So 

soll der Nutzer z.B. gratis Warenproben erhalten, wenn er sich registriert. 

2. Der kostenlose ĂOnline-Testñ 

Der Nutzer soll kostenlos einen Psycho- oder Intelligenztest machen können, gleichwohl fin-

det sich beim Ausfüllen der Maske ein versteckter Kostenhinweis.  

3. Das Gewinnspiel 

Eine weitere praktizierte Möglichkeit ist die Koppelung eines kostenlosen Gewinnspiel mit ei-

nem Abonnement gekoppelt.  

4. Die Testphase 

Es wird die Möglichkeit angeboten, einen Dienst vermeintlich kostenfrei zu testen. Wenn 

man dann, um von diesem Angebot Gebrauch zu machen, personenbezogene Daten über-

                                                
12

 FEX: Das Vorbringen des A vor der Staatsanwaltschaft wird hier wiedergegeben. 
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mittelt, meldet sich der Nutzer für ein Abonnement an, das automatisch kostenpflichtig wird, 

wenn er sich nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. bis Mitternacht desselben Tages) 

wieder abmeldet. 

5. Die irreführende Internetadresse 

Manche Betreiber benutzen Domains wie www.opendownload.de, die eine Kostenfreiheit 

des Angebots suggerieren. 

Quelle: http://www.ecommerce-verbindungsstelle.de/ecommerce/pdf/Merkblatt_Abofalle_ 

080514.pdf (11/2009) 

 

FEX: Beispiel: ĂOpen Downloadñ von Freeware  zum Preis von 192 EUR jährlich 

Ein Praxisbeispiel ist die Internetseite Ăwww.opendownload.deñ. Hier wird eine auf anderen 

Seiten frei und kostenlos verfügbare Software zu dem nicht unerheblichen Preis von 192,00 

EUR pro Jahr angeboten. Im Unterschied zu dem in diesem Cylaw-Report präsentierten 

Sachverhalt befindet sich allerdings der Registrierungsbutton unter dem Text mit dem Hin-

weis auf die Kostenpflichtigkeit und ein Verzicht auf das Widerrufsrecht besteht nicht (statt-

dessen wird anerkannt, dass eine Belehrung über das Widerrufsrecht erfolgt ist). 

 

FEX: Praxisszenarien für die optische Gestaltung der Registrierungshomepages von 

ĂAbofallenbetreibernñ 

 

Die gängige Praxis im Internet soll anhand von drei Beispielen illustriert werden: 

ü  www.opendownload.de, wo vornehmlich Freeware kostenpflichtig angeboten wird; 

ü  www.software-suche.net, 

ü  www.routenplaner-server.com, wo ein Routenplaner kostenpflichtig angeboten wird. 

 

Rote Hervorhebung erfolgt von den Verfassern. 

http://www.opendownload.de/
http://www.ecommerce-verbindungsstelle.de/ecommerce/pdf/Merkblatt_Abofalle_%20080514.pdf
http://www.ecommerce-verbindungsstelle.de/ecommerce/pdf/Merkblatt_Abofalle_%20080514.pdf
http://www.opendownload/
http://www.routenplaner-server.com/
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Quelle: http://www.opendownload.de/anmelden.php?name=OpenOffice (23.02.2010) 

http://www.opendownload.de/anmelden.php?name=OpenOffice
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Quelle: www.software-suche.net (23.02.2010) 

http://www.software-suche.net/
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Quelle: http://routenplaner-server.com/index.php?w=&ac=tx567 (23.02.2010) 

  

http://routenplaner-server.com/index.php?w=&ac=tx567
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Teil 2: Strafbarkeit des A 

A. Strafbarkeit des A wegen Betruges (§§ 263 Abs. 1, 3 Nr. 1 StGB) 

§ 263 Abs. 1, 3 Nr. 1 StGB Betrug 

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiege-
lung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt 

oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-
ren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  

1.gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von 

Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat, 

 

A könnte sich wegen gewerbsmäßigen Betrugs (§§ 263 Abs. 1, 3 Nr. 1 StGB) strafbar ge-

macht haben, indem er auf den von ihm o.g. Internetseiten kostenpflichtige Software als 

Freeware anbot und die Kostenpflichtigkeit auf der von ihm betriebenen Internetseite nur im 

Kleingedruckten am Ende der Seite erkennen ließ. Dafür müsste er einen täuschungsbeding-

ten Irrtum hervorgerufen haben, der bei den Nutzern der Seite zu einer Vermögensverfügung 

und einem ïschaden führte. Zudem müsste er Bereicherungsabsicht und Vorsatz hinsichtlich 

der objektiven Tatbestandsmerkmale und der rechtswidrigen Vermögensverfügung gehabt 

haben.  

 

FEX: Objektiver und subjektiver Tatbestand 

Grundsätzlich ist zwischen objektiven und subjektiven Tatbestand bei der strafrechtlichen 

Prüfung zu unterscheiden. Dieser Cylaw-Report begnügt sich darstellungspragmatisch mit 

der Prüfung des objektiven Tatbestands, weil die Gerichte bisher bereits bei diesem Prü-

fungskriterium (Täuschungsmerkmal im objektiven Tatbestand) eine Strafbarkeit verneinen. 

I. Täuschung 

FEX: ĂTªuschungñ 

ĂDie gesetzliche Aufgliederung der Täuschungshandlung in die drei genannten Modalitäten 

ist irreführend, da sie letztlich keine verschiedenartigen Formen darstellen (so schon Binding 

Lehrb. 1, 348), sondern weitgehend ineinander übergehen. Auf der Grundlage der geläufigen 

Definitionen wird deutlich, dass das Vorspiegeln einer nichtbestehenden Tatsache zugleich 

die Unterdrückung der in Wahrheit bestehenden Tatsache ist. Weiter beinhaltet jede Entstel-

lung von Tatsachen ein Vorspiegeln nichtbestehender oder ein Unterdrücken bestehender 

Tatsachen, wohingegen die Unterdrückung einer Tatsache gleichzeitig das Vorspiegeln ei-

nes Tatsachenbildes ohne die unterdrückte Tatsache enthält.ñ13 

Zusammengefasst: ĂTªuschungñ ist der in Rechtsprechung und Dogmatik verwandte Ober-

begriff für die Vorspiegelung falscher oder die Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsa-

chen. 

 

                                                
13

 Cramer in Schönke/Schröder § 263, Rn.6. 
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Eine Täuschung ist jedes Verhalten, das objektiv irreführt oder einen Irrtum unterhält und 

damit auf die Vorstellung eines andern einwirkt und sich auf Tatsachen bezieht.14 Es genügt 

also jedes Verhalten, durch das im Wege einer Einwirkung auf das intellektuelle Vorstel-

lungsbild eines anderen eine Fehlvorstellung über die Realität erregt werden kann.15  

II. Ausdrückliche Täuschung 

Da ein ausdrückliches Vorspiegeln und damit eine ausdrückliche Täuschung voraussetzt, 

dass der Täter die Unwahrheit expressis verbis (mit seinen Worten) zum Ausdruck bringt (die 

unwahre Tatsache zum Gegenstand der Aussage macht)16 liegt hier keine solche Täu-

schungshandlung vor. A hat an keiner Stelle erklärt, die Nutzung der Seite, insbs. der 

Download der Software, sei völlig kostenlos. 

III. Konkludente Täuschung 

Es könnte eine konkludente Täuschung (sogenanntes schlüssiges Verhalten) vorliegen. Ent-

scheidend ist, welcher Erklärungswert dem Gesamtverhalten des A nach der Verkehrsan-

schauung zukommt.17 So könnte hier auf Grund des prägenden Gesamteindrucks bzw. des 

Gesamterklärungswerts der Websites eine Täuschung über die Kostenpflichtigkeit der Nut-

zung der Website und damit des Zugangs zum Download der Software vorliegen. In solchen 

Fällen liegt eine konkludente Täuschung vor, wenn der Täter die Eignung der - inhaltlich rich-

tigen - Erklärung, einen Irrtum hervorzurufen, planmäßig einsetzt und damit unter dem An-

schein "äußerlich verkehrsgerechten Verhaltens" gezielt die Schädigung des Adressaten ver-

folgt. Dann ist die Irrtumserregung nicht die bloße Folge, sondern der Zweck der Handlung.18 

 

LG Frankfurt: 19 

 

Ă(é) auch eine konkludente Tªuschung durch den planmäßig erweckten Gesamtein-

druck der Aufmachung (ist ï Anm. d. Verf.) möglich (BGHSt 47, 1 ff., Rdnr. 13). Eine Täu-

schung folgt hierbei nicht bereits automatisch daraus, dass Empfänger etwa ein Schreiben 

missverstehen könnten und dies dem Täter auch bewusst ist. Da die Täuschungshandlung 

nach der Tatbestandsstruktur des § 263 Abs. 1 StGB die eigentliche deliktische Handlung 

ist, die ihrerseits Bedingung für den auf ihr beruhenden Irrtum sein muss, ist es ausge-

schlossen, die Täuschung bereits aus dem Irrtum als solchem herzuleiten (BGH, a.a.O., 

Rdnr. 14). Die Annahme einer Täuschung setzt vielmehr ein Verhalten des Täters voraus, 

das objektiv geeignet und subjektiv bestimmt ist, beim Adressaten eine Fehlvorstel-

lung über tatsächliche Umstände hervorzurufen. Dies aber kann selbst dann gegeben 

                                                
14

 Fischer, StGB, § 263 Rn. 10. 
15

 Cramer in Schönke/Schröder § 263, Rn.6. 
16

 Cramer in Schönke/Schröder § 263, Rn.13. 
17

 Cramer in Schönke/Schröder § 263, Rn.14; BGH NJW 2001, 2187, 2188. 
18

 BGH Urt. v. 26.04.2001, Az.: 4 StR 439/00 (http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=cc2fe6756a91a77cfff4a412c20952fd&nr=

21266&pos=0&anz=1 [25.02.2010]) sowie Urt. 04.12.2003, Az.: 5 StR 308/03 

(http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5ec4b0fc5c9a805ef5b337046fb8e24d&nr

=27886&pos=0&anz=1 [25.02.2010]). 
19

 LG Frankfurt MMR 2009, 421, 422. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=cc2fe6756a91a77cfff4a412c20952fd&nr=21266&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=cc2fe6756a91a77cfff4a412c20952fd&nr=21266&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=cc2fe6756a91a77cfff4a412c20952fd&nr=21266&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5ec4b0fc5c9a805ef5b337046fb8e24d&nr=27886&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5ec4b0fc5c9a805ef5b337046fb8e24d&nr=27886&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5ec4b0fc5c9a805ef5b337046fb8e24d&nr=27886&pos=0&anz=1







































































